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RS OGH 1989/11/30 7Ob679/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1989

Norm

ABGB §999

Rechtssatz

Es ist von einer periodischen Zinsenfälligkeit auszugehen, wenn die Laufzeit des kreditierten Kaufpreisteilbetrages ein

Jahr übersteigt.

Entscheidungstexte

7 Ob 679/89
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